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aberzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Verlet
zung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit ist, 

sowie aberzeugt, daß dieses Übereinkommen ein Schritt zur 
voIlstllndigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und schließ
lich zu aI\gemeiner und vollslllndiger AbrOstung unter strenger 
und wirksamer internationaler Kontrolle fIIhren wIIrde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur VerwirkIichun,g dieses 
ZieJs weiterzufllbren. 

sind wie folgt aberelngelwmmen: 

Artlkell 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten 
sich feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen ein
zusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. 

Artikel 2 

Dieses Obereinkonnnen gilt auf unbegrenzte Zeit 

ArtIkel 3 

1. Dieses Übereinkommen liegt fiIr alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. Ein Staat, der das 0bereinJr0mmen vor 
seinem Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, 
kann ihm jedeIzeit beitreten. 

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Genera1sekretiir der Vereinten Natio
nen hinterlegt 

3. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fftnfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der fIInf 
Kernwaffenstsaten, ihre Ratifikationsurkunden gemliß Ab
satz 2 hinterlegt beben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inktafuxeten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, tritt 
es mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

5. Der Verwabrer unterrichtet umgehend alle Unterzeich
nerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt einer 
Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
RatifiJrntimls.. oder Beitrittsnrlamd, den Thg des Inktafuxetens 
dieses Übereinkommens sowie über den Eingang anderer 
Mitteilungen. 

6. Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer gemäß 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Dieses Obereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, 
engIischer, französischer, russiscber und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindIich ist, wird beim Generalsekretlir der 

. Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt 

Zu URKUND DESSEN beben die von ihren Regierungen 
hietzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am __ des 
1ahres neunzehnhundertund_ in_ zur Unterzeich· 
nung aufgelegte Übereinkommen unterzeichnet 

41Jm. 'OberprilfoDg der DurdlfIibnmg der Empfebbm
sen und BesrJiIIIsR der zelmfen Sondertagung der 
GeneralversammInng 

A 

BERICIIT DER ABROSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des' 1ahresberichts der AbtOstnngs
kommissionM, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993 und 48177 A vom 
16. Dezember 1993, 

In Anbetracht der der AbrOstungBommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prnfung und Vorlage 
von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf dem 
Geb!et der AbtOstnng und durch die Förderung der Durch
führung der von der Generalversammlung auf ihrer zehnten 
Sondertagung verabschiedeten einschlilgigen Beschlüsse 
leisten soll, 

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Anregungen 
betreffend Fragen, die die Abrüstungskommission zu einem 
geeigneten Zeitpunkt behandeln könnte, SO insbesondere auch 
von der Anregung, das Thema "Die Rolle von WISSenschaft 
und Technik im Kontext der internationalen Sicherbeit, der 
Abrüstung und anderer damit zusammenhängender Gebiete" 
erneut zu behandeln, 

1. nimmt Kenntnis von dem 1ahresbericht der Abrü
stnngskomm is.9ion; 

2. stellt mit Bedauern fest, daß die Abrüstungskom
mission im Rahmen ihres Thgesordnungspunktes "Die Rolle 
von WlllSeDSChaft und Technik im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammenhän
gender Gebiete", dessen Behandlung 1994 abgeschlossen 
wurde, keine Einigung über Richtlinien und Empfehlungen 
erzielen konnte; 

3. stellt fest, daß die Abrilstungskomutission ihren 
Thgesordnungspunkt "Prozeß der nnklearen Abrüstung im 
Rahmen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
mit odem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen", dessen 
Behandlung 1995 abgeschlossen werden 8011, weiter behandelt 
hat; 

4. stellt aqfJetriemfest, daß die AbtOstnngskommission 
einen vorläufigen C.et!ankenamtt!!lIsch über ihren Thges
ordnungspunkt "lnternationale Waffentransfers, unter be
sonderem Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalver
sammlung vom 6. Dezember 1991" abgebaIten hat; 

5. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuß, der Abrü
stungskommission und der AbtOstnngskonferenz weiter zu 
verstärken; 

6. bekr4ftigt Q/(ßenIem die Rolle der AbriIstungskomm 
sion als fachlich spezialisiertes Beratungsgremium innerbaIb 

.. 0jfItie1/es ProtolwU der GeneralverslJ1lllllhmg, NBllIIIIIUMerdga 
Tagung. Beiloge 42 (A/49/42). 
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des multilateralen AbrOstungsmechaDismus der Vereinten 
Nationen, das eingehende Erörterungen tlber bestimmte 
AbrOstungsfragen ennllglicht, die zur Vorlage von konkreten 
Empfehlungen zu diesen Fragen fObren; 

7. ermutigt die AbrUstungskonllnission, auch weiterhin 
nlles zu tun, wn ihre Arbeitsme1hoden zu verbessern, damit sie 
in der Lage ist, sich gezielt auf eine begrenzte Anzahl von 
Schwerponktthemen auf dem Gebiet der Abrüstung zu 
konzentrieren, eingedenk des von ihr gefaSten Beschlusses, 
ihre Thgesordnnng auf die gestaffelte Behandlung von jeweils 
drei Gegenständen wnzusteUen; 

8. ersucht die AbrOstungskommission, ihre Arbeit im 
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlußdokwnents der 
zehnten Sondettagung der Generalversammlungl7 festgelegten 
Mnndnt und Ziffer 3 der Resolation 3m8 H VOID 9. Dezember 
1982 fortzusetzen und ZU diesem Zweck nlles ZU tun, wn ZU 
konkreten Empfeh[ungen zu den Punkten auf ihrer Thges
ordnung zu ge1nngen, unter Bert\cksichtigung des verabschie
deten Dokwnents betreffend "Mittel und Wege zur Ver
besserung der Arbeitsweise der AbrOstungskwnmission""'; 

9. empfiehlt der AbrOstungskommission, auf ihrer 
Organisationstngung 1994 die folgenden Gegenstände zur 
Behnndlung auf der Arbeitstngung 1995 anzunehmen: 

a) Prozeß der nuklearen Abrüstung im Rahmen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit dem Ziel 
der Beseitigung der Kernwnffen; 

b) internationale Waffentrausfers, unter besonderem 
Hinweis auf die Resolution 46/36 H der Generalversammlung 
vwn 6. Dezember [991; 

10. empfiehlt der AbrOstungskwnmission <l14fJerdem, auf 
ihrer Organisationstagnng 1994 im Einklang mit dem Be
schluß, jeweils drei Gegenstände gestaffelt zu behnndeln, die 
Aufnalune eines neuen dritten Gegenstands in die Thges
ordnung ihrer Arbeitstngung 1995 zu erwligen, und nimmt in 
diesem Zusammenhang unter anderem Kenntnis von den 
folgenden Vorschlägen: "AUgemeine Richtlinien flIr die 
Nichtverbreitung, unter besonderer Berticksichtigung der 
Massenvemichtungswaffen" und "Überprüfung der Erklllrung 
der neunziger Jahre zur Dritten AbrOstungsdekade"; 

11. ersucht die AbrOstungskwnmission, 1995 flIr einen 
Zeitraum von höchstens vier Wochen zusanunenzutreten und 
der Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung einen 
Bericht tlber ihre Sacharbeit vorzulegen; 

12. ersucht den Genera1sekretär, der AbrOstungskommis
sion den Jnhresbericht der Abrüstungskonferenz"" zusammen 
mit nllen AbrOstungsfragen betreffenden Thilen des offizieUen 
Protokolls der neunundvierzigsten Thgung der Generalver
sammlung zu tlbermitteln und der Kommission jede zur 
Durchfilhrung dieser Resolution benötigte Unterstiltzung zu 
gewlihren; 

13. ersucht den Generalsekretär <l14fJenJem, sicherzustel
len, daß die Kommission und ihre Nebenorgane nlle 
Dolmetsch- und Obersetzungsdienste in den Amtsspmchen 
erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig nlle erforderlichen 

., NCN.IOß37 vom 27. AprlIl990. 

.. Off/tJe/les Protolwll der GeneraIversamml. Net<IIIDUlvtm.Igste 
Thgung. BelIage 27 (A/49127). 

Ressourcen und Dienste, einschließlich WOllptatokollen, 
zuzuweisen; 

14. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungs
kwnmission" in die vorll!ufige Thgesordnung ihrer fünfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

B 

90. Plenarsilzuns 
15. DevJmber 1994 

ERHÖHUNG DERZAIIL DERMlTOLmDIlR IN DER 
ABRÜSTUNOSKONFBRENZ 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der AbrOstungskonferent", 

im Bewqßtseln der Notwendigkeit einer umfassenden 
Konzeption flIr den AbrIJstungsprozeß sowie einer Ver
besserung der Arbeitsweise und Effizienz der multilateralen 
RtistungskontroU- und Abrüstungsorgane, wie sie auch in dem 
Bericht des Generalsekretärs tlber neue Dimensionen der 
R~lnng und Abrüstung in der Zeit nach dem Kalten 
Krieg vorgesehen ist, 

unter Hinweis auf ihre einschJllgigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 48f17 B vwn 16. Dezember 1993, 
in denen es unter anderem darwn geht, daß die Abrüstungs
konfelenz zur Zeit ihre Thgesordnung, zUSIImmensetzung und 
Arbeitsme1hoden flberprlIft, wobei deutlich geworden ist, daß 
die Zahl der Mitglieder in der Konferenz beträchtlich erhöht 
werden muß. 

vol1mff dmmn ilber%eugt, daß es erstnlbenswert ist, die Zahl 
der Mitglieder zu erhöhen, wn unter Nutzung des derzeit 
herrschenden gtInstigen internntionaIen K1imas auf der soliden 
Grund\age einer reprllsentativeren Betei1ignng einen Vertrag 
tlber ein umfassendes Versuchsverbot und andere wichtige 
ÜbereinldInfte aqsznhan<leln, die den Beitritt a1Ier Stanten 
erfordern. 

daran erlnnenul, daß der AbrOstungskonferenz, die aus 
dem ordentlichen Haushalt finanziert wird, gemäß 
Resolution 48f17 B unter anderem in Erwartung ihrer Erweite
rung znslUzliche administrative, fachliche und Konferenzunter
stfItzungsdienste gewiibrt worden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1722 (XVI) vom 
20. Drwnber 1961 betreffend die Schaffung der AbrfIstuogs
konferenz, die damals die Bezeichnung Achtzehn-Nationen
AbrOstungsausschuß föhrte, 

nachdrlJcklich darauf hinweisend, daß die Mitgliederzahl 
der Konferenz trotz der tiefgieifenden Verlindernngen in der 
internationalen Lage und trotz fort1aufend gefIIhrter Konsulta
tionen in den 1etzten filnfzehn Jahren nicht erhöh! worden ist, 

mitGenugtuung darüber, daß die Abrüstungskonferenz, wie 
aus ihrem Jahresbericht hervorgeht, die Absicht hat, mit Hilfe 
von ihr wieder eingefilhrter eigener Verfahren regelmf!ßig eine 
Überprüfung ihrer Zusammensetznng vorzunehmen, 

jedoch mit Bedauern darüber, daß die AbrIIstungskonf 
nicht zu einem Konsens ge1angt ist, der die Erhöhnng ihrer 

" Ne.1I47fl. 
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Mitgliederzahl vor Beginn ihrer 'IlIgung 1994 gestattet blItte, 
wie es die Generalversammlung in ihrer Resolution 48fl7 B 
nachdrilcklich erbeten hat, und !rotz intensiver Bemilhungen 
des Freundes des Vorsitzenden auch danach nicht in der Lage 
war, diese Frage zu lösen, 

1. erkennt an, daß diejenigen Länder, die sich um die 
Mitgliedschaft bewerben. zu Recht bestrebt sind, voll an der 
Tl!tigkeit der AbrOstungskonferenz teilzunehmen; 

2. erinnert an den Bericht des von der AbrÜstungs
konferenz bestimmten Sonderkoordinators fIIr die !'rage der 
Erhöhung der Mitgliederzahl vom 12. August 199310 und die 
anschließende Erklärung des Sonderkoordinators vom 
26. August 199371

, in der eine dynamische Lösung der Frage 
der Erhöhung der Mitg1iederzahl empfohlen wurde, sowie an 
den Bericht der AbrOstungskonferenz"" Ober ihre Thgung 1994; 

3. fordert die AbrOstungskonferenz nachdrUcklIch mif, 
alles zu tun, um eine Lösung herbeizufDhren, so daß bis zum 
Beginn des Jahres 1995 eine beträchtliche Erhöhung ihrer 
MitgJiederzahl zustandekommt, dergestalt, daß ihr dann 
mindestens sechzig Länder angehören. 

C 

90. Plenars/tvmg 
15. Dezember 1994 

BERICHT DERABRÜSTUNGSKONFBRBNZ 

DIe Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der AbrOstungskonferenz", 

fiberz.eugt, daß der AbrOstungskonferenz als dem einzigen 
Forum der internationalen Gemeinschaft fIIr multilaterale 
AbrOstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige AbrOstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

in dieser Hinsicht die Auffassung vertretend, daß das 
derzeitige internationale Klima den multilateralen Verhandlun
gen, die mit dem Ziel konkreter ÜbereinklInfte gefiIhrt werden, 
zusätzlichen Anstoß verleihen wird, 

mit Genugtuung über die 1aufenden Verhandlungen der 
AbrOstungskonferenz Ober einen Vertrag über das IImfllS_de 
Verbot von Kernversuchen. 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den bisherigen 
Ergebnissen in bezug auf eine verbesserte und wirksame 
Arbeitsweise der Abtüstungskonferenz sowie von dem Be
schluß, Konsultationen zu fUhren, mit dem Ziel, bis zum 
Beginn der Konferenztagung 1995 einen K~ in der Frage 
der Erhöhung der MitgJiederzahl herbeizufUhren. sowie von 
dem Beschluß, auf der 'IlIgung 1995 die Konsultationen über 
die Frage der Tagesordnung fortzusetzen, 

In der Erwllgung, daß sich die AbrOstungskonferenz mit 
einer Reihe dringender nnd wichtiger Verhandlungsthemen 
befaßt, 

1. bekriiftlgt die Rolle der AbrOstungskonferenz als des 
einzigen Forums fIIr multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Genteinschaft verfljgt; 

.. _ 0ßId<J1Ies ProtokDU der Generalversmnrn1ung, AchtutuIvImJgsu 
'llIgrmg,lkIlage 27 (A/48f27). Ziffor 13 (_ Dokument CD/1214~ 

" Ebd., Ziffor 14. 

2. beg. die Entschlossenbeit der AbrOstungskon
ferenz, dieser Aufgabe im Lichte der Entwicklung der inter
nationaJen Lage nachzn]commen, mit dem ZieJ, bald wesentli
che Fortscbritte in bezug auf die vorrangigen Gegenstände 
ihrer 'Thgesordnung zu erzieJen; 

3. fordert die AbrOstungskonferenz nachdrUcklich mif, 
ihre Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluß eines 
Vertrages Ober das lImfas_de Verbot von Kernversucben 
vorrangig fortzusetzen; 

4. nimmt Kenntnis von der Empfehlung der AbrOstungs
konferenz, wonach die Konferenz den übrigen 'Thil ihrer 
klInftigen Arbeit genauer prüfen soll, bevor sie beschließt, 
welche Ad-hoc-Aussch6sse neben dem Ad-hoc-Ausschuß fIIr 
das Verbot von Kernversuchen 1995 noch eingesetzt werden 
sollen; -: 

S. fordert die AbrOstungskonferenz IJljj/erdem nach
drllckllch mif, alles zu tun, um bis zum Beginn ihrer 'IlIgung 
1995 zu einer Lösung hinsichtlich der Erhöhung ihrer Mit
gliederzahl zu gelangen; 

6. unterstilW die 1aufende ÜberprIlfung der Thgesord
nung, der Zusammensetzung und der Arbeitsmethoden der 
Abrüstungskonferenz; 

7. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß die AbrOstungskonferenz angel I ssene administra
tive, fachliche und Konferenzunterstiltzungsdienste erhlIlt; 

8. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten ThglIng einen TI1tigkeitsbericbt 
vorzu1egen; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungs
konferenz" in die vorläufige Thgesordnung ihrer fflnfzigsten 
ThglIng aufzunehmen. 

D 

90. Plenars/tQmg 
15. Dezember 1994 

ANWBNDUNG DER RlcHTLINJBN FÜR GEElGNI!TB 
AR:r.RN VEKl'RAVBNRILDI!NDBR MAssNAHMBN 

Die Generalversommlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 43n8 H vom 
7. Dezember 1988, in der sie die Richtlinien fIIr geeignete 
Arten vertmuenbildender Msßnahm!l1l und fIIr die Anwendung 
solcher Maßnahmen auf globaler oder regionaler Ebene 
gebilligt bat, und ihre Resolution 47/54 D, die am 9. ))ezernber 
1992 ohne Abstimmung verabschiedet wurde, 

feststellend, daß seither eine Reihe von Mitg1iedstaaten, die 
verschiedenen geographischen Regionen angebören, einzeJ
staatliche Berichte Ober die Anwendung der RichtliDien fIIr 
geeignete Arten vertrauenbildender Maßnahmen vorgelegt 
haben, 

U{lter erneuter Bestlltlgung Ihrer UnterstfJtvmg fIIr die 
Richtlinien fIIr geeignete Arten vertrauenbildender Maßnah
men und fIIr die Anwendung solcher Maßnahmen auf globaler 
oder regionaler Ebene, 

daran erinnernd, daß die Leitlinien und Empfehlungen fIIr 
regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltweiten 



Gen .... h ....... ··InnB-N_ .... zlpleT_ 

Sicherheit, die von der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten 'IlIgung gebilligt wurden, unter anderem auch auf 
vertrauen.- und sicherheitbildende Maßnahmen im Rahmen der 
Wahrung und Festigung des regionalen Friedens und der 
regionalen Sicherheit Bezug nelunen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die dank des mit 
ihrer Reso1ntion 35/142 B vom 12. Dezember 1980 eingeffIhr
ten Systems der Vereinten Nationen fDr die standardisierte 
Berichterstnttung fDr Militärausgaben, der in ihrer Resolu
tion 47/54 B vom 9. Dezember 1992 enthaltenen Billigung der 
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive luformatio
nen über militärische Angelegenheiten sowie des aufgrund 
ihrer Resolution 46/36 L vom 9. Dezember 1991 geschaffenen 
Registers konventioneller Waffen bei der Fönlerung von 
'Ii'ansparenz auf militärischem Gebiet, einer der Grundvoraus
setzungen der Vertrauensbildung, weltweit erzielt wurden, 

mit GenugtUUng Kennlnis nehmend von den ermutigenden 
Ergebnissen der in einigen Regionen vereinbarten und ange
wandten konkreten vertrauenbildenden Maßnahmen, die das 

. gegenseitige Vertrauen und Verständnis f6rdern, Spannungen 
abbauen und freundschaftliche Beziehungen zwischen den 
Staaten begünstigen, 

insbesondere mit Genugtuung über die Schaffung von 
regionalen Mechanismen, Institutionen und Foren, deren 
Aufgabe darin besteht, Konflikte zu verhüten und auf friedli
chem Wege beizulegen und vertrauenfördernde Maßnahmen 
auszuarbeiten, 

inAnerkennung des Wertes regionaler Workshops, Semina
re und Konferenzen über regionale Vertrauensbildung und Si
cherheit, die zur regionalen Abrüstung und Sicherheit beitra
gen, 

erneut erkllJrend, daß es sehr wichtig ist, die Sicherheit und 
Stabilität in allen Regionen durch geeignete Maßnahmen zur 
Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
zu erhöhen, 

jedoch mit tiefer Besorgnis feststeUend, daß die Span
nungen in einigen Regionen zunehmen und daß in einigen 
Fällen trotz aller Anstrengungen zur Friedensschaffung und 
Friedenssicherung sogar gewalttätige bewaffnete Konflikte 
ausgehrochen sind und weiter andauern, 

betonend, daß vertrauenbiIdende Maßnahmen, insbesonde
re wenn sie umfassend angewandt werden, dem Aufbau von 
Sicherheitsstrukturen förderlich sein können, die auf Zu
sammenarbeit und Offenheit bernhen, und so zu dem umfas
senderen Ziel des Verzichts auf die Androhung oder Anwen
dung von Gewalt beitragen, 

I. betont, daß es notwendig ist, als konkretes Mittel zur 
Erleichrerung des Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungs
prozesses und zur Verbesserung der Aussichten fDr eine 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten, vertrauenbildende 
Maßnahmen auszuarbeiten und anzuwenden und so zur 
Wahrung und Festigung des Friedens und der Sicherheit auf 
regionaler und internationaler Ebene beizutragen; 

2. empfiehlt die Richtlinien fDr geeiguete Arten ver
trauenbildender Maßnahmen allen Staaten zur Anwendung 
unter voller Berücksichtigung der besonderen politischen, 
mililllrischen und sonstigen Bediugungen, die in einer Region 
herrschen; . 

3. empfiehlt allen Staaten und Regionen, die bereits mit 
der Anwendung vertrauenbildender Maßnahmen begonnen 
haben, diesen Prozeß weiter fortzusetzen und zu intensivieren; 

4. appeUiert an alle Staaten, zu erwIlgen, in ihren 
internationalen Beziehungen, so auch bei bilateralen, regiona
len und globalen Aktivitäten, möglichst weitreichenden 
Gebrauch von vertrauenbildenden Maßnahmen zu machen, als 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur KonfIiktverhütung und in 
politischen Spannnngs- und Krisenzeiten als Instrument zur 
friedlichen K(UlfliktbeUegung; 

s. fordert insbesondere alle Staaten, in deren Region 
militiirische Spannungen herrschen oder bewaffnete Konflikte 
stattfinden, tlI4f, neben anderen geeigneten Maßnahmen und 
erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
bestmöglichen Gebrauch von vertrauenbildenden Maßnahmen 
zu machen, um Spannungen abzubauen und zur Friedens
schaffung und Friedenskonsolidierung beizutragen; 

6. bittet den Generalsekretär, von allen Mitgliedstaaten 
auch weiterbin einschlägige lnfonnationen einzuholen; 

7. beschließt, in die vorlllufige 'Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgung einen Punkt mit dem TItel "Ver
trauenbildende Maßnahmen" aufzunehmen. 

90. Plenarsitvmg 
15. Detember 1994 

49nB. DIe Gefahr der Verbreitung von Kernwaft'en Im 
Nahen Osten 

Die Generalvenammlung, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen, 

Kennlnis nehmend von den von der Generalkonferenz der 
luternationalen Atomenergie-Orgsnisation verabscbiedeten 
einschlHgigen Resolutionen, zuletzt die Resolu
tion GC(XXXVIII)IRES1 vom 23. September 1994'9, sowie 
im Hinblick auf die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen, 
insbesondere in Spannnngsgebieten, 

sich bewt4Pt, daß die Verbreitung von Kernwaffen in der 
Region des Nahen Ostens eine schwere Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen 
wOrde; 

sich bewt4Pt, wie wichtig es ist, daß alle kemtechnischen 
Anlagen der Region den umtiIssenden SicherungsmaBnabmen 
der luternationalen Atomenergie-Orgsnisation unterstellt 
werden, 

ermutigt durch die jüngsten positiven Entwicklungen im 
nahöst1ichen Friedensprozeß, die weiter gefestigt wlIrden, 
wenn die Staaten der Region praktische vertrauenbildende 
Maßnahmen zur Konsolidierung des Nichtverbreitungsregimes 
ergreifen wIIrden, 

I. fordert Israel und alle anderen Staaten der Region, die 
riocl! nicht Vertragsparteien des Vertrages über die Nichtver
beeitung von Kernwaffen" sind, tlI4f, Kernwaffen weder zu 
entwickeln, zu erzeugen, zu erproben noch auf andere Weise 
zu erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten und 
dem Vertrag beizutreten; 




